
Die Norm SN 521 500 «Behindertengerechtes Bauen» ver -
langt für die Rollstuhlgängigkeit von Türen und Fenster türen
eine maximale Schwellenhöhe von 25 mm. Diese niedrige
Schwel lenhöhe muss mit den Anforderungen an die Dichtung
gegen Schlagregen und Wind vereinbart werden. In der täg li -
chen Baupraxis wird der geforderten Mindesthöhe von 25 mm
immer wieder entgegengehalten, dass es eine SIA-Norm ge-
be, welch bei Fenstertüren eine minimale äussere Schwellen-
höhe von 60 mm verlange. Bei dieser Annahme handelt es sich
in der Regel um eine fälschliche Interpretation von Angaben
aus der SIA-Empfehlung 271 «Flachdächer».

Missverstandene Normen

Die SIA-Norm 271 «Flachdächer» enthält jedoch keine Anfor -
de  rungen an die Schwellenausbildung von Türen. Ebenso we -
nig enthalten die SIA-Norm 331 «Fenster» und die SIA-Norm
343 «Türen und Tore» Anforderungen für eine minimale äusse -
re Schwellenhöhe. Die heute gültigen Normen SIA 271 und
331 befinden sich in Revision. Die Fachstelle hatte Einsicht in
die Revisionsentwürfe, aber auch darin findet sich keine Spur
von Vorschriften zu einer minimalen Schwel len höhe von 60
mm. Im Entwurf für die SIA 331 findet sich lediglich der Satz:
«Der äussere Anschluss muss so ausgebildet sein, dass kein
Nie  der  schlagswasser in das Innere des Gebäu des und in die
Kon struktion eindringen kann.» Es exis tieren nach wie vor kei -
ne Normen, die für Fenstertürschwellen minimale Hö hen em -
pfeh   len oder vorschreiben.

Gewisse Anforderungen der SIA 271 «Flachdächer» wer -
den fälsch  licherweise als Regelungen für Schwellenhöhen bei
Aus  sen- und Fenstertüren interpretiert. Die SIA 271 regelt je -
doch nicht die Anforderungen an die Schwellenausführung,
sondern legt die Anforderungen fest zur Ausbildung von Flach -
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dächern und Terrassen, die eine Abdichtung und Dämm schicht
aufwei sen. Die falsch interpretierte Mindesthöhe von 60 mm
regelt die korrekte Ausführung von offenen Rändern und Ab -
dich  tun gen im Bereich von Türen.

Gemäss SIA 271 müssen die Ränder von Abdichtungen ei-
ne Stau hö he von mindestens 120 mm gewährleisten. Bei An-
schlüs  sen an Türen und verglasten Bauteilen ist eine Reduk -
tion auf 60 mm möglich. Wo Rinnen oder Roste verwendet
werden, darf die vertikale Differenz zwi schen Nutzschicht und
Fenstertürschwelle sogar weniger als 60 mm betragen. Dazu
sind zusätzliche Anforde rungen einzuhalten, die im Abschnitt
«Schwellenanschlüsse unter 60 mm Aufbordungshöhe» auf -
geführt sind. Unter ande rem sind im Bereich von Türschwel-
len Ent wäs  se rungs rinnen mit ausreichendem Fas sungs  vermö -
gen oder grossflächige Rost ab deckungen vorzusehen.

Bewährte Lösungen

Für Fenstertüren, bei denen sich eine Schwellenhöhe von max.
25 mm realisieren liess, sind aus der Praxis schon viele er prob  -
te und bewährte Beispiele bekannt, welche sowohl die Anfor -
de  rungen an die Rollstuhlgängigkeit als auch an die Was ser-
und Winddichtigkeit erfüllen. Das Merkblatt Nr. 9 der Fach-
stel  le «Rollstuhlgängige Balkon- und Terrassentür schwel len»
enthält eine entspre chen de Beispielsammlung.

Norm für Schwellen -
höhen bei Fenstertüren
ma.  Damit Balkone und Terrassen auch mit einem
Rollstuhl zugänglich sind, darf die Schwellenhöhe
nicht mehr als 25 mm betragen. Dieser Anforderung
wird in der Baupraxis immer wieder entgegenge -
hal  ten, es gebe eine SIA-Norm, nach der Schwellen
von Fenstertüren eine Höhe von 60 mm aufweisen
müssten. Eine solche Vorschrift existiert je doch
nicht.

Seit 14 Jahren kein Schaden!
Abbildung: Terrasse ohne Überdachung, nach Südwesten orientiert.
2 Holz-Fenstertüren, Drehflügel nach innen. Schwellenhöhe innen 21
mm bzw. 29 mm. Höhe aussen 8 mm zwischen Rost und Schwelle.
Seit nunmehr 14 Jahren ohne Probleme und 100% ig dicht trotz Hagel,
Schnee und Gewitterstürmen!


